
Füllen Sie die 
Zollvollmacht korrekt 
aus, um Ärger mit der 
Behörde zu vermeiden 
Die Prüfung von Gütern erstreckt sich nicht nur auf deren Ausfuhr. Auch 

im Einfuhrbereich müssen Sie eine Kontrolle durchführen, bevor Sie die 

Ware verzollen lassen. Wenn Sie Ware nicht selbst verzollen lassen, 

macht das ein Spediteur oder ein Zollagent für Sie. Damit er das auch 

vornehmen darf, müssen Sie ihm eine Zollvollmacht ausstellen. Es ist 

empfehlenswert, dass Sie bei unbekannten Spediteuren eine Einzelzoll-

vollmacht ausstellen, da Sie hier Gefahr laufen, eine falsche Verzollung 

vorzunehmen. Im Folgenden finden Sie weitere Punkte, auf die Sie bei 

Ihren Zollvollmachten achten sollten, bevor Sie diese unterschreiben.

Von Julianna Straib-Lorenz
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Diese Arbeitshilfe finden Sie  

auch im Downloadbereich unter: 

www.kompass-export.de/download

VOLLMACHT: Tragen Sie oben die Empfängerdaten

ein; sie werden auch in die Einfuhranmeldung 

aufgenommen. Achten Sie auf die korrekten 

Angaben von EORI und USt-IdNr., diese prü� die 

Spedition. Wenn Sie nur eine Einzelzollvollmacht 

ausstellen wollen, streichen Sie „bis zum Widerruf “ 

und schreiben Sie „Einzelzollvollmacht“ hin.

D.V.1 UND ZOLLWERT: Wenn Sie das Formular 

D.V.1 nicht kennen, lesen Sie sich dieses zuerst 

genau durch. Hierbei wird der Zollwert ermittelt 

und Sie verp�ichten sich, dem Spediteur korrekte 

Angaben zu machen. Somit sind Sie in der Ha�ung. 

Ebenfalls sollten Sie die „Verbundenheit zwischen 

Verkäufer und Käufer“ korrekt darstellen, denn 

daraus resultieren etwaige Zollwertdi�erenzen.

GENEHMIGUNGEN, LIZENZEN, WARENTARIFNUMMERN: 

Hier sind Sie als Einführer in der P�icht, eine korrekte 

Einfuhrkontrolle durchzuführen. Für die Einfuhr 

müssen Sie dem Spediteur alle Einfuhrgenehmigungen 

zur Verfügung stellen. Hierbei zählt auch die 

Warentarifnummer als wichtiger Punkt, denn wenn 

Sie diese zu spät übermitteln, darf der Spediteur sie

eigenständig ermitteln. Von der Warentarifnummer

hängt die Höhe des Einfuhrzolls und evtl. 

Einfuhrbeschränkungen ab. Ermitteln und 

übermitteln Sie diese rechtzeitig, denn nur so 

kommen Sie Ihren außenwirtscha�srechtlichen 

P�ichten als Einführer nach. Dies liegt – auch wenn 

der Spediteur die Warentarifnummer eigenständig 

ermittelt – in Ihrem Verantwortungsbereich.
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